
CONTACT.TWO

CONTACT.FOUR

CONTACT.LIFE

ZEISS Contact Day 30 spheric

ZEISS Contact Day 30 toric

14-Tagestauschsystem

Monatstauschsystem

biokompatibles Monatstauschsystem

Aufpreis (netto) für höhere Wirkungen (ab -12,50 bzw. +8,50 dpt)

6er-Box 13,50

Einzelblister *      2,25

6er-Box 14,90

Einzelblister *      2,50

6er-Box 18,50

Einzelblister *      3,10

6er-Box 13,90

5,00

Einzelblister *       2,35

6er-Box 32,90

Einzelblister *       5,85

Listenpreis in €

Asflex 44,50 57,50

Weflex 55 27,90 40,90

Weflex 55 color 34,90 47,90

Weflex 55 toric 41,50 54,50

Weflex 55 toric 51,70 64,70

Weflex 55 toric 61,90 74,90

W-50 D 19,90 -

W-50 XD 9,20 -

W-50 D color 22,50 -

Geaflex 70 36,90 49,90

G-72 D 19,90 -

G-72 XD 9,20 -

Silsoft 130,00 143,00

Hydroflex 97,90 110,90

Hydroflex RP, SP, RP/SP              - 130,90

Laborreinigung 15,00

nachträgliche Färbung 10,00

Parameterüberprüfung          8,00

Zylinder bis -2,00 dpt

Zylinder bis -4,00 dpt

Zylinder bis -6,00 dpt

(nur noch bis 31.12.2004 lieferbar)

( ab Ende 1. Quartal 2004)

(nur noch bis 31.12.2004 lieferbar)

( ab Ende 1. Quartal 2004)

soweit technisch möglich

NEU

NEU

Serviceleistungen

Listenpreis in €
mit Tauschrecht

Listenpreis in €
pro Contactlinse

Listenpreis in €
ohne Tauschrecht

Rückflächenperipher
sphärisch-asphärisch

Rückflächentorisch

Bitorisch

Vorderflächenprismatorisch

Vorderflächenprismatisch

Keratokonus

Bifokal / Bifokal Rückflächentorisch

Zubehör.

A90 RPSA 21,00 63,50

A90 RT 28,00 83,90

Conflex-air 100 UV RT 28,00 83,90

Conflex-air RT 28,00 79,90

A90 BT 32,00 95,50

Conflex-air 100 UV BT 32,00 95,50

Conflex-air BT 32,00 93,90

A90 VPT 29,00 89,90

Conflex-air 100 UV VPT 29,00 89,90

Conflex-air VPT 29,00 85,90

A90 VP 24,00 73,90

Conflex-air 100 UV VP 24,00 73,90

Conflex-air VP 24,00 68,90

Conflex-air 100 UV KE 20,00 63,50

Conflex-air KE 20,00 59,90

Conflex KE 15,00 49,90

Air 100 UV bifo SP / TR 33,00 99,90

Air 100 UV RT bifo 38,00 113,90

10 St. Sauger A 4,89 1 Karteikarte 0,30

10 St. Sauger EA 4,89 1 Arbeitsblock 1,91

10 St. Sauger EA 4,89 Fluorescein Minims 16,91

1 Schraubdose 0,88 Fluorets 14,30

1 Klarsichthülle 0,57 1 Contactlinsen-Ablage 0,59

22 mm

32 mm

Listenpreis in €
pro Contactlinse

Tauschgebühr
in €

A90 40,90 53,90

Conflex-air 100 UV 40,90 53,90

Conflex-air 34,90 47,90

Parabolar 39,50 52,50

Laborreinigung 15,00

Politur 15,00

Parameterüberprüfung          8,00

Serviceleistungen

Wöhlk SL-X 34,90 47,90

Conflex 31,80 44,80

Hartflex 39,50 52,50

A90 oder CFA 100 UV
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Tauschsysteme.

formstabile Speziallinsen.

Preise für Wöhlk- und ZEISS-Contactlinsen.
Gültig ab 01. Januar 2004

Versandkosten

Sonder-

Retouren

Leihanpasslinsen

Allgemeines

Es wird eine Versandkostenpauschale von € 2,50 berechnet.
Bei mehreren Bestellungen am selben Tag wird dieser Betrag nur
einmal erhoben. Ab einer Bestellmenge von 4 Boxen Tauschsysteme
liefern wir versandkostenfrei.

Sonderanfertigungen bei Standard-Contactlinsen werden, soweit
sie technisch machbar sind, mit € 25,00 berechnet. Sonderan-
fertigungen bei Speziallinsen - soweit möglich - sind kostenlos.

Alle tauschbar bestellten Contactlinsen können innerhalb einer
Frist von 2 Monaten umgetauscht bzw. gutgeschrieben werden.
Bei geöffnetem Originalbehälter berechnen wir bei allen
Standard-Contactlinsen eine Tauschgebühr i.H.v. € 13,00. Bei
ungeöffneten Originalbehältern erfolgt eine volle Gutschrift.

Generell muss
in jedem Fall die Lieferscheinnummer mit angegeben werden.

Die für die Speziallinsen erhältlichen Leihanpasslinsen werden
bei Rücksendung innerhalb von 21 Tagen nach Bestellung ohne
Leihgebühr voll gutgeschrieben. Ab dem 22. Tag wird eine
Leihgebühr in Höhe von € 5,00 pro angefangene Woche pro Linse
berechnet.

Alle genannten Preise verstehen sich rein netto zzgl. der gesetzli-
chen Mehrwertsteuer.

Es gelten unsere umseitig stehenden, allgemeinen Geschäfts-
bedingungen.

anfertigungen

Speziallinsen-Umtauschgebühren siehe Preisspalte.

Listenpreis
in €

Listenpreis
in €

Zu
b
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ör

.

Listenpreis in €
mit Tauschrecht

Listenpreis in €
pro Contactlinse

Listenpreis in €
ohne Tauschrecht

formstabile Standard-Contactlinsen.

Allgemeine Geschäftsbedingungen.

1. Ausschließliche Geltung der Geschäftsbedingungen, Vertragsinhalt.

1.1. Unseren Lieferungen liegen ausschließlich diese Allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen zugrunde; auch dann, wenn wir entgegenstehenden Einkaufs-
bedingungen nicht ausdrücklich widersprechen.

1.2 Sollten einzelne Klauseln dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen ganz
oder teilweise ungültig sein, so berührt das die Wirksamkeit der übrigen
Klauseln bzw. der übrigen Teile solcher Klauseln nicht.

2. Preise und Preisstellung.

2.1 Bei Lieferzeiten von mehr als vier Monaten berechnen wir den am Liefertage
gültigen Preis sowie die dann gültige Mehrwertsteuer. Übersteigt dieser Preis
den am Tage des Vertragsabschlusses gültigen Preis um mehr als 15 v.H.
(ohne Mehrwertsteuer) und ist die Preisanhebung nicht ausschließlich auf
nach dem Angebotsdatum eingetretene Kostensteigerungen zurückzuführen,
so sind Sie berechtigt, durch schriftliche Erklärung innerhalb 14 Tagen nach
Bekanntgabe des neuen Preises vom Vertrag zurückzutreten.

2.2 Unsere Preise enthalten nicht die Mehrwertsteuer; diese ist von Ihnen
zusätzlich zu bezahlen, soweit die Lieferung umsatzsteuerpflichtig ist.
Unsere Preise verstehen sich ab Werk ausschließlich Porto und Verpackung.
In das Ausland liefern wir Contactlinsen frei Frachtführer (FCA) Kiel sowie
Pflegemittel, Zubehör und Werbematerial geliefert deutsche Grenze (DAF),
jeweils gemäß Incoterms 1990. Verpackungskosten und Mehrkosten für
Sonderwünsche (Expressgut u.ä.) sind von Ihnen zusätzlich zu vergüten.

3. Zahlungsbedingungen.

3.1 Unsere Rechnungen sind zahlbar innerhalb von 30 Tagen nach Rech-
nungsdatum ohne Abzug oder innerhalb 14 Tagen nach Rechnungsdatum mit
2 v.H. Skonto. Die Rechnungsstellung über die lieferscheinmäßig
ausgewiesenen Warensendungen erfolgt in der Regel monatlich in Form
einer Sammelrechnung. Kunden ohne Kundennummer erhalten eine
Tagesrechnung. Für die Rechtzeitigkeit von Zahlungen ist der Einzahlungstag
maßgeblich; bei Schecks und Wechseln der Einlösungstag.

3.2 Wir können unsere Forderungen gegen Zahlungsansprüche aufrechnen, die
Sie uns gegenüber haben. Wir sind berechtigt, ab Eintritt des
Zahlungsverzuges – wenn Sie Kaufmann sind, ab dem Fälligkeitstage –
Verzugszinsen in Höhe der bei uns entstehenden Kosten (insbes.
Kreditkosten, eigener Bearbeitungsaufwand) zu fordern, jeweils zuzüglich
Mehrwertsteuer. Unsere übrigen Rechte bleiben unberührt.

3.3 Sie können nur mit solchen Forderungen aufrechnen, die unbestritten oder
rechtskräftig festgestellt sind.

3.4 Bei Zahlungsverzug sowie begründeten Zweifeln an Ihrer Zahlungs-fähigkeit
oder Kreditwürdigkeit sind wir – unbeschadet unserer sonstigen Rechte –
befugt, sämtliche Ansprüche aus der Geschäftsverbindung sofort fällig zu
stellen sowie für noch nicht erbrachte Lieferungen Vorauszahlung zu
verlangen.

4. Lieferfrist.

4.1 Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn die Waren innerhalb der vereinbarten
Lieferfrist unser Werk verlassen haben oder Ihnen die Versandbereitschaft
gemeldet wurde.

4.2 Ist die Nichteinhaltung der Lieferfrist auf Arbeitskampf sowie auf
unvorhersehbare unverschuldete Ereignisse, wie beispielsweise Material-
oder Energiemangel, nicht richtig oder nicht rechtzeitige Zulieferungen trotz
sorgfältiger Auswahl der Zulieferer zurückzuführen und konnte die
Nichteinhaltung auch bei Anwendung verkehrsüblicher Sorgfalt und
zumutbarem Einsatz nicht verhindert werden, so wird die Lieferfrist um die
Dauer der Behinderung
verlängert. Sofern Sie uns glaubhaft machen, dass eine solche Verlän-
gerung für Sie unzumutbar ist, sind Sie zum Rücktritt vom Vertrage insoweit
berechtigt, als dieser noch nicht erfüllt ist. Im übrigen bleiben die
gesetzliche Rechte der Parteien unberührt.

4.3 Schadenersatzansprüche aus Verzug, gleichviel ob aus Vertrag oder aus
Gesetz, sind ausgeschlossen, soweit Sie 5 v.H. des Wertes der rückständigen
Ware übersteigen. Vorstehendes gilt nicht in Fällen des Vorsatzes oder der
groben Fahrlässigkeit; im letzteren Fall gilt Ziffer 10.2 Satz 2 entsprechend.

5. Versand, Gefahrübergang.

5.1 Soweit nicht anders vereinbart, wählen wir Versandweg und Versandart.

5.2 Teillieferungen sind zulässig und können jeweils getrennt in Rechnung
gestellt werden.

5.3 Die Gefahr geht auf Sie über, sobald die Ware dem Transportunternehmen
übergeben worden ist oder unser Werk oder Lager verlassen hat, bei
Lieferungen ins Ausland gemäß der vereinbarten Lieferklausel der Incoterms
1990.

6. Rügepflicht bei Sachmängeln und Transportschäden.

6.1 Öffentliche Sachmängel (bei Benutzung unserer eigenen Transportmittel
auch Transportschäden), Falschlieferungen und Mengenabweichungen sind
uns unverzüglich, spätestens jedoch 14 Tage nach Erhalt der Ware schriftlich
anzuzeigen. Benutzen wir nicht unser eigenes Transportmittel, so haben Sie
Transportschäden unmittelbar gegenüber dem Transportunternehmen
innerhalb der hierfür vorgesehenen besonderen Fristen geltend zu machen.

7. Verpackung.

7.1. Verpackung, Schutz- und Transportmittel werden nur zurückgenommen,
wenn dies mit uns schriftlich vereinbart ist. In allen anderen Fällen
entsorgen Sie Transportverpackungen nach deren Gebrauch und führen sie
einer erneuten Verwendung oder einer stofflichen Verwertung außerhalb
der öffentlichen Abfallentsorgung zu. Umverpackungen und Verkaufs-
verpackungen, die mit dem Grünen Punkt versehen sind, sind vom
jeweiligen Abnehmer der entsprechenden Entsorgung zuführen.

8. Eigentumsvorbehalt.

8.1 Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollen Bezahlung unser Eigentum
(Vorbehaltsware). Sie sind zur Weiterveräußerung im gewöhnlichen
Geschäftsgang unter der Voraussetzung berechtigt, dass Sie die Forderungen
aus der Weiterveräußerung einschließlich sämtlicher Nebenrechte in Höhe
des Ihnen berechneten Betrages schon jetzt an uns abtreten. Verpfändung
und Sicherungsübereignung sind nicht gestattet.

9. Gewährleistung und Haftung für Sachmängel.

9.1 Wir verpflichten uns, Werkstoff- und Fertigungsmängel kostenlos nach
unserer Wahl durch Nachbesserung oder Lieferung einer mangelfreien Ware
zu beheben. Sollten wir den Mangel auch nach Ablauf einer von Ihnen
schriftlich gesetzten, angemessenen Nachfrist behoben haben oder sind
mehrfache Versuche der Nachbesserung oder Ersatzlieferung fehlge-
schlagen, so sind Sie berechtigt, den gezahlten Kaufpreis angemessen
herabzusetzen oder gegen Rückgabe der Ware zurückzufordern.

9.2 Die Verjährungsfrist für Gewährleistungsansprüche beträgt 6 Monate nach
Gefahrübergang

9.3 Aufgetretene Mängel haben Sie uns unverzüglich anzuzeigen und alles zu
tun, um den Schaden gering zu halten.

9.4 Wir sind zur Mängelbeseitigung nur verpflichtet, wenn Sie die Ihnen
obliegenden Vertragspflichten erfüllen. Insbesondere sind die vereinbar-ten
Zahlungen bedingungsgemäß zu leisten, wobei Sie Zahlungen nur in einem
Umfang zurückhalten dürfen, der in einem angemessenen Verhältnis zu den
aufgetretenen Mängel steht.

9.5 Für Mängel infolge natürlicher Abnutzung (insbesondere bei Verschleiß-
teilen) sowie unsachgemäßer Behandlung leisten wir keine Gewähr.

9.6 Contactlinsen-Zubehör ist von der Rücknahme und vom Umtausch aus-
geschlossen.

9.7 Für andere und weitergehende Ansprüche, gleichviel ob aus Vertrag oder aus
Gesetz, insbesondere Ansprüche auf Ersatz von solchen Schäden, die nicht
an der Ware selbst entstanden sind (Mangelfolgeschäden), haften wir nur
nach Maßgabe von Ziffer 10.

10 Einschränkung von Haftung und Schadenersatzansprüchen.

10.1 Unsere Haftung sowie die unserer Mitarbeiter und Erfüllungsgehilfen auf
Ersatz von Schäden, gleich aus welchem Rechtsgrund – einschließlich po-
sitiver Vertragsverletzung, Verschulden bei Vertragsschluss, Unmöglichkeit,
Gewährleistung und unerlaubter Handlung – ist auf Fälle beschränkt, in
denen
a) der Schaden auf Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit oder das Fehlen

einer zugesicherten Eigenschaft zurückführen ist oder
b) eine wesentliche Vertragspflicht leicht fahrlässig verletzt ist, wobei in

diesem Fall die Haftung auf den vorhersehbaren Schaden beschränkt
und der Höhe nach bei Sach- und Vermögensschäden auf EUR
100.000,- sowie bei Personenschäden auf EUR 1 Million begrenzt ist.

10.2 Sind Sie Vollkaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder
ein öffentlich rechtliches Sondervermögen, so sind etwaige Schaden-
ersatzansprüche zusätzlich zu den im vorstehenden Absatz 10.1 enthaltenen
Beschränkungen in der Weise eingeschränkt, dass wir im Falle leichter
Fahrlässigkeit auch für mittelbaren Schaden, Mangelfolgeschaden oder
entgangenen Gewinn nicht haften. Bei grober Fahrlässigkeit ist unsere
Haftung insoweit in der Höhe auf EUR 100.000,- begrenzt.

10.3 Unsere Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz für Personen- oder
Sachschaden an privat genutzten Gegenständen bei Fehlern des Liefer-
gegenstandes bleibt unberührt.

11 Erfüllungsort, Datensicherung und Gerichtsstand.

11.1 Erfüllungsort für die Lieferung und für die Zahlung ist Kiel.

11.2 Wir sind berechtigt, Daten, die wir Im Rahmen der Geschäftsbeziehung mit
Ihnen erhalten haben, gleich ob diese von Ihnen selbst oder von Dritten
stammen, im Sinne des Bundesdatenschutzgesetzes zu verarbeiten und zu
speichern.

11.3 Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des
Gesetzes zu dem Übereinkommen der Vereinten Nationen vom 11. April 1980
über Verträge über den internationalen Warenkauf (UN-Kaufrecht).

11.4 Sofern Sie Vollkaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder
ein öffentlich- rechtliches Sondervermögen sind, ist Gerichtsstand nach
unserer Wahl Kiel oder Ihr (Wohn-) Sitz oder Aufenthaltsort.

Schönkirchen, Januar 2003
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Bitte beachten Sie unsere attraktiven Jahres-Mengen-
abnahme-Preise mit bis zu Preisvorteil!
Erhältlich für viele unserer Contactlinsen. Haben Sie Interesse? Dann freuen
wir uns auf Ihre Anfrage! Wenden Sie sich einfach an Ihren zuständigen
Außendienst oder fragen Sie bei Ihrer nächsten Bestellung. Es lohnt sich!

35,5% !

* Anpasslinsen: für je 2 bestellte 6er-Boxen wird Ihnen 1 Anpasslinse gutgeschrieben

Die neuen, innovativen Tauschsysteme von Wöhlk.
CONTACT.TWO-FOUR-LIFE

NEU!

NEU!

NEU!

weiche Standard- uns Speziallinsen.


